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5. Gemeinsamer Vollzug von Therapieunterbringung und Sicherungsunter-
bringung 

 

Die Justizministerinnen und Justizminister sprechen sich dafür aus, dass Siche-

rungsunterbringung und Therapieunterbringung künftig zusammen vollzogen wer-

den können. Bei bereits angeordneten Unterbringungen nach dem Therapieunter-

bringungsgesetz soll diese Unterbringung auch in den künftig für die Sicherungs-

unterbringung geeigneten Einrichtungen erfolgen können. 

 

 


